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CI.JlOi::!:1l"" C(lrri::.J"(,:i Dorn (HdgeoOrn),
Roblnia Pseudoacacia Umbre-Culifera (Kugela~a

zie),
Prunus Serrulata "Shirofugen" (Ja~. Kirsche),
Crataegus Monogyna Karmesina Plena (Rotdorn)

7.3 Auf den im' Plan gekennzeichnet Flächen entlang
den Fußwegen (Mistwegen) sind je Quadratmeter
mindestens eine Pflanze folgender Arten zu
setzen:

Amelanchier Canadensis (Felsenbirne),
ligustrum Vulgare Atrovinrens (Rainweide),
Cornus Sanuines (Hartriegel),
Cornus Mas (Kornelkirsche),
Philadelphus Virginalis (falscher Jasmin),
Contoneaster Waterer i (Fe 1smi SPf' I ) .
Sambucus nigra (schwarzer Holunder),
Prunus spinosa (Schwarzdorn),
Acer campestre (Feldahorn),
COI'ylus. avellana (Hasel)

SATZUNG

Ä. Rechtliche Grundlage
Aufgrund der §§ 1,2 und 8-10 des Bau;Jesetzbuches,

der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung) , § 73 der Landesbauordnung

für Baden - Württemberg in verbindung mit § 4 der Gemeinde

ordnung für Baden - Württemberg in der jeweils gültigen

Fassung hat der Gemeinderat den Bebauungsplan

"Tuchbleiche "
als Satzung beschlossen.

§ 1 Räumlicher Gel tungsbereich:

Der räumliche Gelttmgsbereich ergibt sich aus der

Festsetzung im Plan { § 2 Ziff. 1

§ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes:

1. Zeichnerische Festsetzungen

2. SChriftliche Festsetzungen

Als Anlage ist eine 8egründu~ beigefügt.

§ 3 Inkrafttretcn:

Diese Satzung tri tt am Tage ihrer Bekanntmachung

in Kraft.

7 • ,

7 .•2

tJl~ Im Plali gl'K,'llnlt'lchnl:'te-n Flilclletl'/um An
pflanzen von Bäumen und Sträuchern entlang den
befdhrbaren Wohnwegen sind mit Hecken einzll
z~unen. Dabei sind folgende Arten LU wdhlen:

Lonicera Pileata Yunnanensis (Heckenkirsche),
Mühonla Aquifolium (Fllederberberitzel

In den im Plan gekennzeichneten Flächen ent
lang den befahrbaren Wohnwegen ist pro Grund
stuck ein BalJll zu pflanzen, dabei s!n(! folgen
de Arteli ~u '-'Ilih te:1:

B. Schriftliche Festsetzungen

II. Bauornungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 ßauGß und § 73 LßO)

8. Außenantennen
(§ 73 Abs. 1 liff. 3 LBO)

Außenanterllli;:.fl "lfllj Im gt.-~or;,tell G~l turu::Jsbereicll
des 8ebauungspl~nps unzulässig.

..

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

I. Art und Maß der baul i ehen Nutzung
§ 9 Abs. 1 liff. 1 BauGB

1.1 Gemaß § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO sind Vergnügungs
stätten und Tankstellen gemäß § 7 Abs. 2 liff.
2 bzw. liff. 5 und § 7 Abs. 3 Ziff. 1 in den
Kerngebieten nicht zulässig. Wohnungen, gemäß
§ 7 BauNVO sind nur in den Obergeschossen zu
lässig.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 i .V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind
Spielhallen und r.n(1prp V<>rgnügungsstättel'1 auch
als ~~nsti~e C~~~rbebetr;~be im Mischgebiet
und im allgemeinen Wohngebiet nicht zulassig.

1.3 Der Flächenantei 1 an der außerhalb der Bau
grundstücke festgesetzten Gemeinschaftsgara
genanlage (§ 9 Abs. 1 Ziff. 22 BauGB) wird
gemäß § 21 a Abs. 2 BauNVO zur Grundstücksflä
che im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO hinzuge
rechnet.

1.4 Im Sondergebiet Stadthalle ist die Errichtung
einer Stadthalle sowie eines Hotels mit zuge
hörigen Nebeneinrichtungen zulässig.

1.5 In den allgemeinen Wohngebieten muß die Wand~

höhe mindestens 6,50 m und darf höchstens
8.75 m tJetragen. Oi e WandMhe wi rd gemessen am
Schnittpunkt der Gebäudeaußenwand mit der
Oachhaut. Der First darf maxill'.al 1',SO m über
der j ewel I i gen angrenzenden Verkehrsfl äche
liegen. Maßgeblich für diese Höhen sind die
jeweiligen Wohnstraßen.

1.6 Die Höhenfestsetzungen der allgemeinen Wohnge
biete gelten auch für das Kerngebiet an der
Straße "Zur Tuchbleiche".

1.7 Im· Sondergeblet darf der höchste Punkt des
Gebaudes 150 ,0 müNN nicht überschreiten.

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfl~chen

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB)

Gfuniffi§ 'Z2 AbL 4 BauNVO wird eine von § 22
Abs. 1 BauNVO abweichende (besondere) Bauweise
ff'stgesetzt.

Die Gebäude sind hierbei innerhalb der Bau
grenzen in geschlossener Bauweise zu erstel
len.

2.2. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind nur
auf den im Bebauungsplan gekennzeichneten Flä
chen bis rnax. 15 cbm und nur aus Holz zulässig.
Für Stellplätze gilt die Regelung der liff. 3
dieser schriftlichen festsetzungen.

3. Flächen für Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 llff. 11 BauGB)

Der notwendige Stellplatzbedarf ist in den im Plan
gekennzeichneten Flächen für Gemeinschaftsanlagen
(GGa) zu decken,Garagen sind nur auf diesen Flächen
zulässig.Zusätzliche Stellplätze sind entlang den
Wohnstraßen zulässig.Dabei darf auf einer Gebäude
frontlänge von 5.0 m nur 1 Stellplatz errichtet
werden. Ausgennomen hiervor die Kerngebiete.
Mischgebiet und Sondergebiet.

4. Die mit Leitungsrecht zu belastenden Flächen
(§ 9 Ab•• 1 llff. 21 BauGB)

Auf den im Plan gekennzeichneten Flächen ist
zugunsten der Versorgungsträger ein Leitungs
recht im Grundbuch einzutragen. Die Versor
gungsträger sind berechtigt. in diesen Grund
stücksteilen Leitungen einzulegen und die
Grundstücksteile bei Bedarf in Anspruch zu
nehmen.

5. Flächen für Gemeinschaftsgaragen
(§ 9 Abs. 1 llff. 22 BauGB)

Gemeinschaftsgaragen sind nur auf den im Plan
gekennzeichneten Grundstücken zulässig. Hier
ist der in den allgemeinen Wohngebieten ent
stehende Stellplatzbedarf zu decken.

6. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um
welteinwirkungen
(§ 9 Ab,. 1 llff. 24 BauGB)

lurn Schutz gegen den VerkehrsHlnn der Meß
platzstraße sind auf den im Plan gekennzeich
neten Flächen entsprechende Schallschutzrnaß
nahmen zu treffen. Das selbe gilt für die
Obergeschosse der i'm Plan gekennzeichneten
Gebäude.

Auf die DIN 18005 und 4109.wird hingewiesen.

7. Flächen mit Bindung für das Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchern
(S 9 Abs. 1 Ziff. 25 BauGB)

9. NiedprsOilnnllnno; "l""'lIOi tl:ngpn
{§ 73 Ab$. 1 ZiH .. l. L30J

NiedersPilnnungsfrt.'i leitungen sind im Gpltungs
bereich des BebdtJungsplt'lnes nicht zulässig.

10. Brenns toffe
(§ 73 Ab,. 2 liff. 3 LBO)

Zum Schutz vor Umweltgefahren durch Luftverun
reinigungen dürfen flüssige Brennstoffe nicht
verbrannt werden. Feste Brenn:;toffe dürfen nur
In offenen Kaminen und Kachelöfen verbrannt
werden.
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1. Allgemeines

1.1 Der Bebauungspl an "Tuchb1ei ehe" 'wurde durehBekanntmaehung de'r Geneh
migung vorn 14.6.1984. Erlaß Nr. 13-24/0227/32, am 3. Juli 1984

rechtskräftig.

1.2 Von den im Bebauungsplan von 1984 ausgewiesenen 25 BauQuartieren sind
bereits 11 Quartiere bebaut. für vier weitere sind Baugenehmigungen
rechtskräftig erteilt. Zwei Quartiere sind für den Bau der Stadthalle
reserviert, für fünf Baublöcke sind an verschiedene Bauträger Optio
nen zur Bebauung erteilt worden.

2. Änderungen

2.1 Anlaß für die Änderung

2.1.1 Im Jahre 1987 wurde der Wettbewerb zum Bau der Stadthalle mit Hotel
ausgeschrieben und entschieden. Eines der städtebaulichen Ziele für
diesen Wettbewerb bestand darin. ei'ne Verbindung zwischen dem Gebiet
"Helde" und der Altstadt zu schaffen. Hierdurch ergaben sich wesent
lich großzügigere Freiflächen als im bisherigen Bebauungsplan festge
setzt. Auch Teile der bisherigen Quartiere 1 und 6 sowie das gesamte
Quartier 7 wurden in die Fläche für die Stadthalle integriert.

''--.- 2.1.2 Im Bebauungsplan von 1984 wurde das Flurstück Nr. 681/4 als Gewerbe
gebiet festgesetzt, mit der Einschränkung, daß nur Betriebe zulässig
sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Diese Festsetzung er
folgte aus Gründen des Bestandsschutzes für die dort ansässige Firma.
Zwischenzeitlich wurde die Schuhfabrik BADENIA ;n ein Gewerbegebiet
am Stadtrand ausgesiedelt, die StadtWiesloch konnte die Fläche er
werben. Eine weitere gewerb14che Nutzung ist jedoch aus Gründen des
Immissionsschutzes an dieser Stelle nicht mehr erwünscht.
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2.1.3 Die im ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzten Untergeschoßgaragen
(Tiefgaragen) für die Woh~bebauung kamen aus Kostengründen nicht zur

'Ausführung. Statt dessen sind sogenannte offene. zweigeschossige Sam

melgaragenanlagen errich~et worden. Dies führt dazu. daß im südwest
lichen Bereich des Plangebietes der auf der Tiefgarage vorgesehene
Ballspielplatz ebenfalls nicht errichtet werden kann.

2.1.4 Die ursprüngliche Zahl der Wohneinheiten ist im Bebauugsplan von 1984
mit ca. 380 angesetzt worden. Die Bebauung erfolgte jedoch im wesent
lichen als Reihenhausbebauung, hierdurch reduziert sich die Zahl der
Wohneinheiten auf ca. 250, dies entspriCht etwa 620 Einwohnern. Aus
diesem Grunde konnte zugunsten einer gefälligeren Gestaltung auch dl€
Zahl der Garagen reduziert werden. Oie im Änderungsplan noch verblei
bende Fläche für den Kinderspielplatz ist für den zu erwartenden Be
darf trotzdem ausreichend (620 E x 0,75 qm/E ~ 470 qm).

2.2 Änderungen gegenüber dem Bebauungsplan vom 3.7.1984

Die 8aufläche' im Quartier 1 wurde auf die tatsächliche Bebauung redu
ziert, im Quartier 2 erfolgte eine Anpassung an die geplante Ausfüh
rung der Stadthalle. Dieses Gebiet wird als Sondergebiet Stadthalle
festgesetzt. Hier soll die Stadthalle mit Hotel und Tiefgarage sowie
die zugehörigen Einrichtungen wie Gastronomie und ähnliches
entstehen.

Das Gebiet der ehemaligen Firma BADEN IA wird als allgemeines Wohnge
biet festgesetzt, das städtebauliche Konzept des "Wohnparks Tuchblei
che" wird hier konsequent fortgesetzt (Quartier 4 a und 4 bl.

Anstelle der Untergescho~garagen (Tiefgaragen) wird eine Gemein
schaftsgaragenanlage mit zwei Geschossen festgesetzt. dadurch redu
ziert sich auch die Spielplatzfläche.

"".

>,



5

3. Nachrichtl iche Ei ntragungen

3.1 Historischer Bergbau

In Wies loch kann der Silber- und Bleibergbau im 8. bis 12. Jahrhun-'

dert nachgewiesen werden. Auch der Erzbergbau ist 1605 urkundlich
erwähnt. Selbst römischer (71- 244 nach ehr.) und keltischer (l.

oder 2. Jahrh. vor ehr.) Bergbau ist auf Gemarkung Wiesloch nicht
auszusch11eßen.

, '3.2
~.

Ablagerungen

Die Eisenschlacken aus der Erzverhütung des obengenannten Bergbaues
wurden im wesentlichen entlang der Leimbach-Talaue abgelagert. Die
Vertei1ung und Mächtigkeit im Gebiet Tuchbleiche ist aus den beiden
Kartenanlagen zu dieser Begründung zu ersehen. Im Bebauungsplan sind
diese Flächen gemä~ § 9 Abs. 5 BauGB gekennzeichnet.

3.3 Inhaltsstoffe

Nach einer Untersuchung des Instituts für Sedimentforschung der Uni
versität Heidelberg vom 20.9.1985 enthalten die Schlacken im wesent
lichen sehr hohe Zink- und 81eigehalte sowie einen hohen Arsengehalt
mit schwankenden Konzentrationen. Auch Kadmium, Thallium. Antimon und
Nickel wurden in den Schlacken nachgewiesen.

3.4 Konsequenzen

Für die Bebauung Tuchbleiche empfiehlt das Institut für Sedimentfor
schung den Erdaushub im schlackenhaltigen Bereich auf Sonderdeponie
zu verbringen und die den Grundwasserspeicher abdichtende tonige
Stauschicht nicht zu beschädigen. Bei gärtnerischer Nutzung des Bo
dens für Gemüse sollteßin Bodenaustausch mit unkontaminierten Mate
rial erfolgen. Ansonsten reicht das Aufbringen einer unbelasteten
Bodenschicht. um den direkten Kontakt mit dem $chlackenmaterial aus
zuschlie~en. Zur Sicherheit und KOntrolle eventueller Veränderungen
in der Zusammensetzung des Grundwassers sollten Grundwasserüberwa
chungspegel eingebaut werden.
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3.5

4.

4.1

6

Maßnahmen

Im Rahmen der Tiefbauarbeiten fOr die Erschlie~ung des Gebietes wurde
" "

das schlackenhaltige Material abgebaut und auf Sonderdeponie ver
bracht. Auch in den bisher bebauten Quartieren 1. 6 und 11 wurde bis
auf die Baugrubensohle sämtliches kontaminiertes Material abgefahren
und im Bereich der nicht überbaubaren Flächen durch unbelasteten Bo
den ersetzt. Beim Bau der Stadthalle mit Hotel (Quartier 2) und bei
der Bebauung der Quartiere 4 und 5 wird entsprechend verfahren. Somit
ist gewährleistet. daß eine Gefährdung, insbesondere für die Bewohner
des Gebietes Tuchbleiche.ausgeschlossen werden kann.

Erschließung

Verkehrserschließung

Wie im bereits bebauten Teil des Plangebietes wird das ErschließunQs
system mit verkehrsberuhigten Wohnstraßen und rückwärtigen "Gartenwe
gen" fortgesetzt.

,
"-- I.

4.2 Wasser, Abwasser, E1ektrizitätsversorgung, Gas

Die neu zu ersch1ießenden Gebietsteile werden an die vorhandenen Ver
sorgungselnrichtungen angeschlossen.

5. Oberschläglge Kostenermittlung

Wasserversorgung
ca. 180 mx 200,-- DM

Abwasserbeseitigung
ca 180 mx 500,-- DM

Straßenbau
ca. 900 qm x 120,-- DM

36.000.-- OM

90.000.-- OM

110.000.-- OM



U'

Fu~- und Radweg
ca. 300 qm x 110,-- DM

Beleuchtung
360 Ifdm x 50.-- DM

GrUn- und Spielflächen
ca. 1.000 qm x 50,-- DM

ErschließungSKosten

Bodenordnung, geschätzt
Gesamtkosten, geschätzt

7

33.000.-- DM

18.000,-- DM

5D.000.-- DM

337.000,-- DM

33.00D.-- DM

370.000,-- DM

=='"''''=="''=====

6.

~,L

Die Kosten fallen voraussichtlich in den Haushaltsjahren 1989 bis
1991 an.

Bodenordnung

Die Bodenordnung ist im sogenannten ·Meßbriefverfahren vorgesehen,
d.h .• die Grundstücke werden entsprechend der beabsichtigten Bebauung
herausgetrennt.

Wies loch. August 1988

Ketterer

, ,

,
"",



I

I
I



,.
";

",

:. ',; .

•Q,.'"
,~

c,~"' ",, .
,- - • 0 111 r- ~ ~- '"'" " "• •
~ ~ x ~ '" " ••'" • '" 0 " • ~, , • • 0- •• • • • ""

, 0 • '" •0 Q Q• Q" • • "• '" 0 • '" •0 " • 0 • •, • • • "" • •'" 0 > " "~ 0 " " " 0• " 0 '" 0 •" '" • ,. • •• • "' 0

" '" < • ~
0

0 • • " "• " 0 • '"0 • • '" " •"
, • • •• " • •• • < Q

<.•'
• • • •" 0 • • • .'. :~

" • •'" • r. ~> • .. ' ....~:,
'" Q • • 'r'"
'" • < • ,.;~:~:Q 0 <• if • ;:;C'i~:,7•'" •a ••



C. Beschlüsse und Genehmi gungen

Der Gemcirxlcrat hat gemäß § 2 ( 1 ) BauGB am 29.6.1988

J:eschlosscn, diesen Bebauungsplan aufzustellen.

Bekanntmachung hierzu am

Wiesloch, den 2.3.1989

11/12.8.1988

,\"0,
q, 6

.~~ ~/(r:\~r;Zt.... rme~ter
~ ..,." v

leS'-C

Der &..,b"lllungsml.wur( hat gemäß § 3 ( 2 ) BauGA

nach ortsüblicll...·r BekannLl11clchung <Im 11/12.8.1988

vom 12.12.1988 bis einschLießlich 13 1.1989

öffentlich aufq~;eqen.

Wiesloch , den

..
2.3.1989

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 BauGB und § 73 LOO

in VcrbuldlL.'19' mi t § 4 GO durch Beschluß des Gemeinderates

vom 1.3.1989

als S<llzung beschlossen.

t'iiesloch, den 2.3 1989 •

Durchftihrung des Anzeigevedahrern> gemäß § 11 BauGB

tun .(D. 3. ".'8'

Bcbauungsplan ausgefertigt·

Wlesloch. den

Durch Bekanntmachung der Durchführung des Anzeigeverfahrens

gemäß § 12 BauGS am tt: ,J.I!189
ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden.

\<liesloch, den {'.J. ßIJ9

AZ. 22-20 OZ.N;

REGIERUNGSPRÄ IDIUM KARlSRUH

NICHT BEANSTANDE
(§ 11 ASS. 3 SATZ 2 SauGS)

STADTBAUAMT
ABTEILUNG

. WIESLDCH
PLANUNG

Bebauungsplan ..Tuchbleiche ..
ÄHOERUNG
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